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Protokoll zur Bürgerinformationsveranstaltung zum Bebauungsplan 19-12 „Am 
Heidenbach/Küsterweg“, 3. Änderung 

Ortsteil: Heidenoldendorf 

Plangebiet: Beidseits der Hiddeser Straße, westlich der Bielefelder Straße, östlich des 
Küsterweges 

 

Datum   28.11.2024 

Ort  Dorfgemeinschaftshaus Heidenoldendorf, großer Saal 

Beginn   18:00 Uhr 

 

Anwesende:  

  Herr Kölczer, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Stadt Detmold 

  Frau Will, Fachbereich Stadtentwicklung, Stadt Detmold 

  Herr Mohrenstein, Fachbereich Stadtentwicklung, Stadt Detmold 

Herr Hoffmann, Fachbereich Tiefbau und Immobilienmanagement 

Frau Krieger, Fachbereich Tiefbau und Immobilienmanagement 

  Herr Detering, Fachbereich Tiefbau und Immobilienmanagement 

  Herr Tacke, Planungsbüro Hempel + Tacke 

  Herr Schröder, Planungsbüro Hempel + Tacke (Protokoll) 

  ca. 100 Bürgerinnen und Bürger 

 

Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie deren wesentlichen 
Auswirkungen  

 

Begrüßung der Anwesenden, Vorstellung des Podiums sowie Vorstellung des Ablaufs der Veranstaltung 
durch Herrn Mohrenstein und Herrn Kölczer. 

Allgemeine Einführung in das Bebauungsplanverfahren durch Herrn Mohrenstein. 

• Verfahrensablauf gemäß Baugesetzbuch 

• Hinweise auf Möglichkeit der Stellungnahme 

Herr Mohrenstein weist während seiner Ausführungen darauf hin, dass eine schriftliche Antwort an die 
Stellungnehmenden erst nach dem Satzungsbeschluss des Rates erfolgt, da dieser die Abwägung zu 
den Stellungnahmen beschließt.  

Vorstellung des Vorentwurfs durch Herrn Tacke. 

• Lage des Plangebietes 

• Erläuterung der Verfahrensart 

• Erläuterung des aktuell rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

• Erläuterung der aktuellen sowie der geplanten Darstellung des Flächennutzungsplanes 

• Erläuterung des Rahmenplanes 

Einleitung der Diskussionsrunde durch Herrn Kölczer. 

Ein Bürger kritisiert, dass geplant ist die bestehende Hofanlage abzubrechen und das die gezeigte 
bauliche Dichte zu hoch sei. Weiterhin wünscht er sich, dass es keine weiteren Lebensmitteldiscounter 
oder 24h Geschäfte geben soll. Er spricht sich dafür aus, dass die südliche Grünfläche und auch die 
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bestehenden Hofgebäude erhalten bleiben sollen und die Hofgebäude bis auf die Reithalle eine 
Umnutzung erfahren sollten. Außerdem kritisiert er die geplante Gebäudehöhe und schlägt vor, die 
Grundfläche der Gebäude zu erhöhen und dafür die Geschossigkeit zu reduzieren. Zusätzlich regt er an, 
im Plangebiet nur Gebäude mit einem Vollgeschoss und Spitzdach oder mit 2 Vollgeschossen und einem 
Flachdach zuzulassen. Er führt außerdem an, dass der Entwurf von 2022 seiner Meinung nach besser 
passen würde. Es wird zudem ein Architektenwettbewerb gefordert. 

Herr Kölczer nimmt die Anregungen und Bedenken zur Kenntnis.  
Protokollhinweis: In der Stellungnahme der Verwaltung zu den Stellungnahmen B1/B2 sowie zur 
Stellungnahme B9 Punkt 5. wird hierauf vertiefter eingegangen. 

 

Ein Bürger pflichtet seinem Vorredner bei und führt weiter aus, dass die lange Riegelbebauung entlang 
der Bielefelder Straße wie ein Kanal wirken würde und den dörflichen Charakter von Heidenoldendorf 
stören würde. Weiterhin möchte er wissen, wie die Erschließung der Wohn- und Geschäftshäuser 
funktioniert und wo die Besucher und Kunden parken sollen. Er prangert auch den aus seiner Sicht 
fehlenden schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie die hohe bauliche Dichte an. 

Herr Tacke führt dazu aus, dass eine Erschließung von der der Hiddeser Straße und der Straße Am 
Vietberg sowie aus dem Quartier heraus erfolgen kann. Geparkt werden soll in den Reihenhausgebieten 
in Sammelanlagen sowie in BA1 für Besucher auch an der Straße. Im Bereich der Wohn- und 
Geschäftshäuser – neben oberirdischen Kundenparkplätzen – in einer Tiefgarage. 

Die Dichte mit den kleineren Grundstücksflächen resultiert zum einen aus der aktuellen wirtschaftlichen 
Situation (Steigerung der Bodenpreise und Baukosten), als auch aus dem politischen Willen (Verdichtung 
in der bestehenden Siedlungsstruktur) und den sich ändernden Wohnverhältnissen als noch vor 20 oder 
30 Jahren. Der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden bedeute gerade mit der zur 
Verfügung stehenden Fläche effektiv (=dicht) umzugehen und statt viel Fläche in Anspruch zu nehmen 
eher in die Höhe zu gehen.  

Herr Kölczer ergänzt, dass Heidenoldendorf durch viele verschiedene Quartiere geprägt ist, die in ihrer 
Dichte und Art der Bebauung den politischen Willen der jeweiligen Jahrzehnte widerspiegeln und das der 
Ortsteil einem steten Wandel unterworfen ist. Als Beispiele führt er die Einfamilienhaussiedlungen der 
frühen 50er Jahre als auch den Geschosswohnungsbau der 70er Jahre an. 

 

Ein Bürger erörtert die ehemalige Struktur der um den Heidenbach gelegenen Keimzelle des Ortes. Er 
führt an, dass Heidenoldendorf vormals aus 5 Hofanlagen bestand, die zwischen Bielefelder und Hiddeser 
Straße lagen. In diesem Zusammenhang führt er an, dass die geplante Bebauung und der Abriss der 
Hofanlage mit der dörflichen Struktur Heidenoldendorfs nicht vereinbar seien. Es wird klar eine 
ansprechendere Architektursprache, die sich in den dörflichen Bestand einfügt und nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird, gefordert. 

Herr Kölczer führt aus, dass ein städtebaulicher Entwurf im Laufe des Bauleitplanverfahrens Änderungen 
erfährt, die auch aufgrund von Eingaben aus der Öffentlichkeit aber auch von den Trägern öffentlicher 
Belange geschehen können. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass die Bürger Eingaben machen und 
so aktiv an der Entwicklung mitwirken. Die Anregungen aus der Veranstaltung werden aufgenommen und 
geprüft. 

Protokollhinweis: In der Stellungnahme der Verwaltung zu den Stellungnahmen B1/B2 Punkte 1. und 2. 
sowie B8 Punkt 1. wird hierauf vertiefter eingegangen und die diesbezüglichen Anpassungen zum Entwurf 
erläutert. 

 

Ein Bürger äußert daran Kritik, dass das geplante Quartier einen eigenen Charakter entwickeln und sich 
so aus dem bestehenden Umfeld abheben soll. Er regt an, dass die Gebäude mit Satteldach und weniger 
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Geschossen ausgeführt werden sollen. Er stellt sich vor, dass so nur noch ein Vollgeschoss mit 
Satteldach und keine Dachbegrünung möglich ist. 

Herr Kölczer und Herr Mohrenstein erläutern noch einmal den Entwurf und führen aus, dass die Höhe der 
Gebäude dem Schallschutz der hinten liegenden Bestandsgebäude dient und eine Reduzierung der 
Gebäudehöhe sich hier ggf. nachteilig auswirkt. Darüber hinaus werden laut Wohnungsmarktgutachten 
umfangreich Wohneinheiten benötigt. Die Bedarfsdeckung ist langfristig nur mit mehreren Geschossen 
abbildbar; auch im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden.  

Weiter werden als Gründe für eine Flachdachbebauung angeführt, dass es sich dabei um eine moderne 
und wirtschaftliche Dachform handelt, die aufgrund der beabsichtigten Begrünung große 
wasserwirtschaftliche und klimatische Vorteile mit sich bringt. Im weiteren Verfahren werden die 
Dachformen nochmal geprüft. 

Protokollhinweis: In der Stellungnahme der Verwaltung zu den Stellungnahmen B1/B2 Punkte 1. und 2. 
sowie B8 Punkt 1. wird hierauf vertiefter eingegangen und die diesbezüglichen Anpassungen zum Entwurf 
erläutert. 

 

Ein Bürger erkundigt sich, ob die geplante Bebauung im 1. Bauabschnitt auch anders angeordnet werden 
kann und, ob es eine alternative Erschließung gäbe. Es wird vorgeschlagen, die Gebäude nach Süden 
zu verschieben und die Erschließung über den „Kleinen Bergweg“ zu realisieren. 

Herr Kölczer verneint und gibt an, dass ein Drehen der Gebäude aus Schallschutzgründen so nicht 
möglich ist, da dann der Schall nicht abgehalten, sondern Richtung Kleiner Bergweg kanalisiert wird.  

Herr Hoffmann erklärt, dass eine Erschließung über die Straße Kleiner Bergweg aus Gründen des 
Gewässerschutzes nicht möglich ist. Es ist geplant, das Gewässer zu renaturieren und eine Verrohrung 
würde sich hier negativ auswirken. 

 

Ein Bürger erkundigt sich, ob der Schallschutz nur durch Ausweisung eines Urbanen Gebietes möglich 
ist. 

Herr Mohrenstein erläutert, dass die Ausweisung sich insbesondere nach den geplanten Nutzungen 
richtet, da vorgesehen ist, entlang der Bielefelder Straße neben Wohnen u.a. auch gewerbliche und 
soziale Nutzungen unterzubringen. Das geplante Urbane Gebiet ermöglicht dabei im Gegensatz zu 
Mischgebieten (50/50 Verhältnis zwischen Wohnen und Gewerbe zwingend) eine hier beabsichtigte 
stärke Fokussierung auf das Wohnen sowie auf soziale und gesundheitliche Nutzungen. Die genannten 
Nutzungen müssen im Urbanen Gebiet nicht gleichgewichtig sein.  

Die Baukörper mindern aktiv die Schallausbreitung in die Allgemeinen Wohngebiete und ermöglichen so 
gesunde Wohnverhältnisse.  

Herr Kölczer und Herr Tacke differenzieren zwischen den einzelnen Nutzungen und erklären diese noch 
einmal. Zusätzlich führen sie zu verschiedenen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen aus. 

 

Ein Bürger und eine Bürgerin äußern sich skeptisch zum Begriff der „Urbanität“ in Heidenoldendorf und 
hinterfragen die weitere Verdichtung in der Ortslage. Sie führen aus, dass die dargestellte Dichte für den 
Ort zu hoch sei und die Lärmbelastung noch weiter zunimmt. Zusätzlich würde sich auch der ohnehin 
schon hohe Pendlerverkehr weiter erhöhen. Es kommt die Frage auf, warum keine Maßnahmen gegen 
den MIV ergriffen werden, und es wird gefordert, dass in einem neu entstehenden Quartier nur Menschen 
Wohnen dürften, die nachweislich auf einen PKW verzichten. Weiterhin wird gefragt, warum sich der 
Siedlungsbereich von Heidenoldendorf nicht vom Siedlungsbereich der Stadt Detmold abgrenzt, so wie 
es in Hiddesen der Fall ist. 
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Herr Kölczer erklärt, dass der MIV wesentlich durch die nach Detmold einpendelnden Menschen 
entsteht. Durch die Schaffung von Wohnraum im Stadtgebiet können diese Wege verkürzt werden und 
so die Pendlerströme nachhaltig gesenkt werden. Hierdurch profitieren die Anwohner genauso wie die 
Stadt Detmold. 

Herr Mohrenstein weist auf die Größe des Ortsteils Heidenoldendorf mit ca. 8.000 Einwohnern hin. 
Sowohl diese Größe als auch die Lage des Plangebietes mit den stark frequentierten Verkehrswegen und 
den umgebenden Nutzungen prägen das Plangebiet nicht als klassisch dörfliche Lage.  

Herr Mohrenstein erklärt weiter, dass der aktuelle Flächennutzungsplan keine Trennung zwischen 
Heidenoldendorf und Detmold vorsieht. Zwischen Hiddesen und Detmold ist ein Bereich als Flächen für 
die Landwirtschaft dargestellt und die Sachlage somit eine andere. Auf Flächen für die Landwirtschaft ist 
die Realisierung von Wohnbaufläche nicht möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Frage 
nicht auf das laufende Verfahren bezieht.  

Die Zunahme des PKW-Verkehrs wird lärmtechnisch auf seine Auswirkungen untersucht. Anschließend 
werden Lärmschutzmaßnahmen geprüft und bei Bedarf umgesetzt. Der Verzicht auf das eigene Auto ist 
eine subjektive freiwillige Entscheidung. Planerisch (öffentlich-rechtlich) wird dieser Ansatz hier nicht 
verfolgt.   

 

Eine Bürgerin erkundigt sich, ob für das Vorhaben ein hydrogeologisches Gutachten erstellt worden ist, 
da ihrer Meinung nach die Rückhaltebecken zu klein dimensioniert seien.  Zudem wird die Frage gestellt, 
was gegen die problematische Verkehrslage getan werden kann. 

Herr Kölczer erklärt, dass ein Ausbau der Hiddeser Straße im Änderungsbereich vorgesehen ist. Hierfür 
hat sich die Stadt Detmold bereits die nötigen Grundstücksflächen gesichert. Somit ist eine Verbreitung 
der Straße und das Erstellen von ausreichend dimensionierten Rad- und Fußverkehrsanalgen möglich. 
Außerhalb des Änderungsgebietes nach Westen ist ein Ausbau nicht möglich, da die Bebauung hier 
deutlich näher an der Straße liegt und Flächen für eine Verbreiterung nicht vorhanden sind.  

Herr Hoffmann führt zur Entwässerung aus, dass kein hydrogeologisches Gutachten vorliegt. Grund dafür 
ist, dass sich die Planungen aktuell noch im Anfangsstadium befinden. Vorgesehen ist weiterhin eine 
dezentrale Rückhaltung im Änderungsgebiet, die sich aus mehreren Stufen zusammensetzt. Zum einen 
ist eine Dachbegrünung vorgesehen, die als Retentionsraum fungieren kann. Weitere Rückhalteanlagen 
sind in den Verkehrsflächen sowie in Form von offenen  Regenrückhaltebecken vorgesehen. Ziel der 
Planung ist außerdem, dass sich die Entwässerungssituation im Vergleich zur Bestandssituation nicht 
verschlechtert, was über eine sog. Wasserhaushaltsbilanz nachgewiesen bzw. sichergestellt werden soll. 
Um die Aufnahmefähigkeit zu steigern, soll zusätzlicher Retentionsraum durch die naturnahe Gestaltung 
des namenlosen Gewässers entlang des Kleinen Bergweges geschaffen werden. Die Planungen sowie 
das ggf. zugehörige Gutachten sollen bis zum Entwurfsbeschluss vorliegen. 

Protokollhinweis: In Kapitel 10.2 der Entwurfsbegründung ist das Entwässerungskonzept dargelegt. 

 

Ein Bürger erkundigt sich, wie die Schmutzwasserentsorgung funktioniert und, ob durch das Vorhaben 
mit einer erhöhten Einleitung oder Problemen zu rechnen sei. 

Herr Hoffmann erklärt, dass das Kanalnetz in Heidenoldendorf vermascht aufgebaut ist. Somit kann sich 
das anfallende Schmutzwasser auf mehrere Kanalabschnitte aufteilen, falls die eingeleitete Menge sich 
erhöhen sollte. Weiterhin sind die Kanäle ausreichend dimensioniert, da kein Regen aktiv eingeleitet wird. 
Er gibt auch den generellen Tipp für alle Anwesenden, sich über die Installation einer Rückstauklappe in 
der Abwasserleitung ihres Hauses zu informieren und ggf. einzubauen. So kann im Falle eines Rückstaus 
aus dem öffentlichen Kanal (z. B. bei einer Verstopfung) kein Schmutzwasser in das Haus gedrückt 
werden. 
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Ein Bürger erkundigt sich, ob es in Verbindung mit der Erschließung des Sandergeländes und dem 
Änderungsbereich zu verkehrlichen Problemen kommen kann und wie die Anbindung geplant ist. 

Herr Detering führt aus, dass die Anbindung des Sandergeländes über die Bielefelder Straße erfolgt. 
Hierzu wird im Bereich der Einmündung ein Kreisverkehr zur Verkehrsreglung errichtet. Ein Anschluss für 
den KFZ-Verkehr des Geländes an die Straße Kleiner Bergweg ist gemäß dem Bebauungsplan nicht 
vorgesehen. Nur für Fuß- und Radfahrer wird eine Verbindung vorgesehen. Im Bereich des 
Änderungsgebietes sollen in der Hiddeser Straße Querungshilfen erstellt und die Geh- und Radwege 
verbreitert werden. An der Kreuzung Bielefelder Straße/Hiddeser Straße sollen keine Änderungen 
vorgenommen werden. 

 

Ein Bürger äußert, dass durch das Vorhaben 3 Parteien profitieren, der Flächeneigentümer durch den 
Verkauf der Fläche, der Investor durch Vermietung und Verkauf sowie die Stadt durch Steuern und 
Abgaben und die Bewohner von Heidenoldendorf als Verlierer dastünden. Weiterhin möchte er wissen, 
ob durch das Vorhaben Kosten für die Anlieger entstehen können. 

Herr Hoffmann führt aus, dass durch den Ausbau des Gewässers sowie der Verkehrsflächen für die 
Bürger keine Kosten entstehen würden. Lediglich wenn durch die Stadt Detmold in der Straße Kleiner 
Bergweg ein Regenwasserkanal verlegt werden würde, müsste die Stadt Detmold satzungsbedingt eine 
Anschlussgebühr erheben. 

Herr Kölczer ergänzt, dass auch die potentiellen neuen Einwohner des Quartiers von der Planung 
profitieren werden. Da mit der Planung auch Wohnraum insbesondere für ältere Menschen geschaffen 
werden soll, profitieren diese im besonderen Maße. Durch den potentiellen Umzug älterer Menschen aus 
Einfamilienhäusern in neue altengerechte Wohnungen (Anfragen erreichen die Stadt Detmold 
regelmäßig), werden ggf. auch junge Familien profitieren, die in diese Bestandsimmobilien ziehen 
könnten. 

Protokollhinweis: Zur Beurteilung des Mehrverkehrs durch das Bauvorhaben ist eine 
Verkehrsuntersuchung durchgeführt worden. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass aus verkehrlicher Sicht 
keine Bedenken gegen die Planung vorliegen und der Knotenpunkt die zusätzlichen Verkehre nach einer 
Grünzeitenanpassung aufnehmen kann. 

 

Eine Bürgerin führt an, dass zum aktuellen Zeitpunkt ein Einbiegen von der Hiddeser Straße auf die 
Straße Am Vietberg aufgrund des Verkehrs problematisch ist. Und fragt ob hier eine Optimierung möglich 
sei. Weiterhin möchte sie wissen, wie mit der Parkplatzsituation an der angrenzenden Kirche 
umgegangen werden soll. 

Herr Detering führt aus, dass die Problematik bei Einbiegen in die Straße Am Vietberg bekannt ist. Eine 
Optimierung dieser Einmündung mit einer Lichtsignalanlage ist aufgrund ihrer Nähe zum Knotenpunkt 
Bielefelder Straße/Hiddeser Straße nicht durchzuführen und eine separate Linksabbiegespur aufgrund 
der Abbiegespuren der Hiddeser Straße ist ebenfalls nicht möglich. Es handelt sich um eine verkehrlich 
ungünstige Stelle mit sehr geringer Belastung, der man jedoch planerisch nicht entgegenwirken kann. 
Herr Kölczer ergänzt, dass die Kirche im Wesentlichen am Wochenende frequentiert werde, wenn die 
Besucherparkplätze im Plangebiet aufgrund der dort dann geringeren Nutzung zur Verfügung stehen 
könnten. 

 

Ein Bürger fragt nach, ob die eingezeichneten Rückhaltebecken von ihrer Dimensionierung her wirklich 
ausreichend sind, wie das Areal entwässert wird und, ob der Heidenbach ausreichend Kapazität hat. 
Weiterhin übt er Kritik an der Lage des Spielplatzes, der in direkter Nähe zur Hiddeser Straße verortet 
werden soll. 
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Herr Hoffmann führt aus, dass die finalen Planungen für die Regenrückhaltebecken bis zum 
Entwurfsbeschluss vorliegen werden, da auch eine Wasserhaushaltsbilanzierung erfolgen muss und 
diese darin berücksichtigt werden. Die Lage des Spielplatzes resultiert aus dem Tausch mit dem 
Regenrückhaltebecken da es zuvor höher als das zu entwässernde Gebiet und der Spielplatz am tiefsten 
Punkt lag. Die Lage des Spielplatztes ist allerdings noch nicht final festgelegt und kann sich im Laufe des 
Verfahrens noch ändern. Die Entwässerung erfolgt nach den Regenrückhaltebecken über einen 
Regenwasserkanal, der in den Heidenbach entwässert. Eine weitere Optimierung ist leider nicht möglich, 
da der Heidenbach planfestgestellt und final ausgebaut ist. Das Gewässer wird ebenfalls regelmäßig von 
eingetragenem Sediment befreit, um eine Reduzierung der Durchflussmenge zu verhindern. Die 
naturnahe Umgestaltung ist nicht möglich. Die Notwendigkeit zur Vorbehandlung des 
Niederschlagswassers vor Einleitung in den Heidenbach wird zudem in den folgenden Planungsschritten 
geprüft.  

 

Eine Bürgerin mahnt an, dass das geplante Quartier im Ortskern wie ein Fremdkörper wirkt und für den 
Standort viel zu überdimensioniert ist. 

Herr Kölczer erklärt, dass im Stadtgebiet von Heidenoldendorf eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Quartieren, mit unterschiedlicher Größe, Dichte und Architektur, nebeneinander existieren und sie alle 
mittlerweile als eine zusammenhängende Siedlungsstruktur gesehen werden. Kurz nach ihrem Bau 
wirkten diese ebenfalls wie Fremdkörper wirkten. Dies lässt sich auch auf das neu geplante Quartier 
übertragen. 

Protokollhinweis: In der Stellungnahme der Verwaltung zu den Stellungnahmen B1/B2 Punkte 1. und 2. 
sowie zur Stellungnahme B9 Punkt 5. wird hierauf vertiefter eingegangen und die diesbezüglichen 
Anpassungen zum Entwurf erläutert. 

 

Ein Bürger fragt, ob ein Wohnungsmix aus Eigentum, frei finanzierten und geförderten Wohnungen 
gesichert ist. 

Her Mohrenstein antwortet, dass vertraglich eine Quote an geförderten Wohnungen von 30% 
festgeschrieben wird. Dem Investor steht es allerdings frei auch mehr Wohnungen gefördert zu errichten. 
Der Bedarf für sozial geförderten Wohnungsbau ist laut Wohnungsmarktgutachten besonders hoch. 
Anliegen der Stadt Detmold ist es, ein sozial gut durchmischtes Quartier zu erhalten. 

 

Eine Bürgerin verweist darauf, dass gemäß den aktuellen Hochrechnungen die Bevölkerung in Detmold 
schrumpfe und aus diesem Grund kein neuer Wohnraum mehr benötigt wird. Auch beim Kreis Lippe 
würden entsprechende Statistiken verfügbar sein. Weiterhin sei ein Drittel der Bevölkerung über 60 Jahre 
alt. 

Herr Kölczer führt an, dass die genannte Nichtnotwendigkeit von Wohnraum eine Fehleinschätzung sei. 
Gemäß dem Wohnungsmarktgutachten ist ermittelt worden, dass in Detmold eine Nachfrage von ca. 200 
neuen Wohnungen pro Jahr herrscht (ca. 1.200 – 2.500 bis 2035). Weiterhin wachse Detmold 
kontinuierlich entgegen der von der Bürgerin angesprochenen Hochrechnungen. Dies wird ebenfalls 
durch das Einwohnermeldeamt bestätigt. 

 

Eine Bürgerin verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Detmold nicht zu einem angespannten 
Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB zählt. Detmold fehle bei der Auflistung in der zugehörigen 
Landesverordnung. 

Herr Kölczer erläutert, dass es sich hierbei um Einordnungen des Landes handelt. Im 
Wohnungsmarkgutachten für die Stadt Detmold wurden die konkreten Rahmenbedingungen, die in 
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Detmold vorhanden sind, spezifischer in die Untersuchungen einbezogen. Nur weil das Land für 
Detmold keinen angespannten Wohnungsmarkt formal festgestellt hat, bedeute dies nicht, dass kein 
Bedarf an neuen Wohnungen bestehen würde. 

 

Ein Bürger erkundigt sich, wie die weitere Verdichtung im Ortsteil Heidenoldendorf gerechtfertigt wird, da 
wie es scheint, nur hier solche Projekte durchgeführt werden und in anderen Ortsteilen nicht. Weiterhin 
möchte er wissen, was für den Schallschutz in Heidenoldendorf unternommen wird. 

Herr Mohrenstein erklärt, dass im Flächennutzungsplan der Stadt Detmold Flächenausweisungen für das 
gesamte Stadtgebiet getroffen werden und die Realisierung von Bebauung nur in den dafür vorgesehen 
Bereichen möglich ist. So soll eine Nachverdichtung vor der Inanspruchnahme von Flächen im 
Außenbereich geschehen. Weiterhin hängt die Nachverdichtung von der Flächenverfügbarkeit ab. Im Fall 
von Heidenoldendorf hat sich der Eigentümer entschlossen seine Flächen zu veräußern.  

Laut Flächennutzungsplan handelt es sich beim vorliegenden Bereich seiner Lage Richtung Bielefeld und 
der Größe des Ortsteils entsprechend um ein sog. „Wohnbereichszentrum“. Auch in anderen Ortsteilen 
finden derzeit Bauleitplanverfahren zur Nachverdichtung statt. Weiterhin erklärt er, dass im Rahmen der 
Planung sehr auf den Schallschutz im Quartier als auch auf den Schallschutz der Umgebung geachtet 
wird. Um die Schallausbreitung in die geplante Wohnbebauung und die dahinter liegende 
Bestandsbebauung zu mindern ist eine Riegelbebauung entlang der Bielefelder Straße vorgesehen. 
Weiterhin werden unter anderem Abstände zwischen Lärmquelle und Bebauung eingeplant sowie der 
Einbau von schallreduzierendem Asphalt geprüft. Die genaue Herleitung lässt sich aus der Begründung 
zum Bebauungsplan ausführlich nachlesen. 

 

Schlusswort 

Herr Kölczer bedankt sich für die rege Teilnahme und beendet die Veranstaltung. 

 

Die Veranstaltung endet um 20:34 Uhr 

 


